
Stadtbuchhaltung 

 

1 

Kompetenz 1852- Führung der Gemeinderechung 

 

 

Kompetenz- 1852-1888 Rechnungsrevisor 

träger 1888-1922 Stadtbuchhalter 

 1922-1967 Stadtbuchhalterei 

 1967-1983 Stadtbuchhaltung/ Stadtkasse 

 1983- Zentralbuchhaltung 

 

 

Entstehung 1852 Nachdem die Vermögensausscheidung im Sommer 1852 vollzogen worden 

war, setzte der Gemeinderat die Finanzkommission zur Leitung und Beauf-

sichtigung des städtischen Finanzwesens ein und bestellte zur Führung der 

Gemeinderechung einen Rechnungsrevisor. 

 1888 Mit der Einführung des Direktorialsystems zum 1. März 1888 und der Schaf-

fung der Finanzdirektion, wurde die Führung des Rechnungs- und Kassen-

wesens der Gemeinde dem Stadtbuchhalter übertragen. 

 1922 Mit den ABzGO von 1922 wurde die Stadtbuchhalterei geschaffen.  

 1967 Mit den AbzGO von 1967 wurden Stadtbuchhalterei und Stadtkasse zur Ab-

teilung Stadtbuchhaltung/ Stadtkasse zusammengelegt. 

 1982 Im Hinblick auf die Bildung einer Abteilung Finanzverwaltung wurde die 

Wertschriftenverwaltung zum 1. Juni 1982 vom Direktionssekretariat ge-

trennt, in Wertschriftendienst umbenannt und der Abteilung Stadtbuchhal-

tung/ Stadtkasse angegliedert. 

 1983 Mit der Reorganisation der Direktion wurde die Abteilung Finanzverwaltung 

zum 1. Juni 1983 wieder geschaffen, um die Stadtbuchhaltung, Stadtkasse 

und den Wertschriftendienst zusammenzufassen. Aus der Abteilung Stadt-

buchhaltung/ Stadtkasse wurden Zentralbuchhaltung und Zahlungsdienst. 

 

 

Aufbau 1852 Ausführung der Kompetenz durch den Rechnungsrevisor. 

 1874 Der Rechnungsrevisor war zugleich Zentralstadtkassier. 

 1888 Ausführung der Kompetenz durch den Stadtbuchhalter, der zugleich Rech-

nungsrevisor war. 

 1903 Leitung durch den Stadtbuchhalter, der zugleich Bürochef der Finanzverwal-

tung war. 

 1922 Leitung durch den Stadtbuchhalter, der zugleich Bürochef der Finanzverwal-

tung war. 

 1967 Leitung der Abteilung durch den Stadtbuchhalter. 

 

 

Personal 1852 der Rechnungsrevisor 

 1879 der Rechnungsrevisor 

 1899 der Stadtbuchhalter, ein oder zwei Angestellte 

 1903 der Stadtbuchhalter, Angestellte 

 1922 der Stadtbuchhalter, Angestellte 

 1951 siehe Personalstatistik � Finanzdirektion 

 

 

übergeord. 1852-1888 Finanzkommission 

Behörde 1888-1922 Finanzwesen resp. Finanzverwaltung 

 1922-1967 Finanzverwaltung 

 1967-1982 Finanzdirektion 

 1982-1983 Stadtbuchhaltung/ Stadtkasse und Wertschriftendienst bildeten zu-

sammen die Abteilung Stadtbuchhaltung/ Stadtkasse, Wertschriften-

dienst der Finanzdirektion 

 1983- Finanzverwaltung 
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Aufsicht 1852- Finanzkommission 
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